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1644 Oktober 17 . A
SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND GESESSENEM BODENRAT VON URI AN

AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG

"Was Jr U. G. L . A . E . sub dato den 2 dis } an uns 3 wegen unsem lieben gethreüwen

Miträthen neüw undt alt Landtammann [ Karl Emanuel und Johann Veter ] von Roll

bey den Herren Äbgesandte >i in der 12 Ohrten [ XIII Orte ausg . UR] Rammen jüngst



1
zu Baden gehaltner Jahrrechnung in Jrer herren undt Obern absonderlich undt

2
gemeinen Landen undt Pottmässigkheitten usgebrachten Arrests anleggung , wann

ihnen wegen des Leeweren hooffs undt zugehördt [ zu Cham] neben abstattung Zins

undt Costens , restitutio in integrum , oder umb ir habende pretension Zinss

undt anders vergnüegliche Bezahlung bis nechstkhünfftig Martini nicht würklich

beschehe undt zemalen andern schein bereits unparthyische von Jren gehaltnen

Rechtens , beschehener Confirmation gethaner protestation undt gecklägter

viliahriger ufzugs Verlängerung , Endlichen auch wysslich vorgesehen were , dass

khein Orth dem andern , wass vorzeschriben haben solle , undt wass des mehrem

glimpfflichen undt wolverblüembten Jnhalts geschriben , habendt wir ablesent

vernommen.

Ob nun Zwar vor 2 oder 23 Jahren [nach 1620 , d . h . als Paul Bengg das Zugrecht

auf den Löbemhof geltend machte ] undt seithero die zu Baden uf Tagsatzung

anwesendte herren Ehren abgesandten Jn normen Jrer Herren und Obern bevorde-

rist nicht weniger als wie zugleich zuvil underschidlichen malen , bey Euch . . .

mit . . . Schrifftlichem ersuochen undt bitten neben substantzlicher démonstra¬

tion des handeis beschaffenheit , und representierung der bedenckhlichen con-

sequenzen die hierauss und sonderlich , wann andere Orth der Eydtgnossschafft

in gleichem fahl gegen Eüch . . . sich wurdent des gegen rechtens behelffen wol¬

len , unvermydenlich ervolgen undt entspringen theten , gantz einstendig ange¬

halten , denen von Roll umb ire von menigelichen Rechtmässig gehaltne preten¬

sion sambt Zins undt Costens von den Eüwern eine unklagbare satisfaction zu¬

verschaffen , Angesehen die unnötig angemasste Ewige Zugsgerechtigkheit bey

gäntzlich ussgefüehrten Gantten (Jn massen es deswegen mit denen uff ordenli-

chen gandt verstandtner oder sonsten erkaufften güettem ein grossen under-

scheidt hatt ) weder in keyserlichen noch sonst gemeinen beschribnen Rechten

weniger in Eydtgnoss si scher gewohnheit solcher gstalten statt undt platz hatt,

Ursachen die von Roll solches guott [ 1591 ] ab der Gandt , Wann Sy anderst Jres

uf das guot gelichnen gelts nicht verlurstiget werden wollen , von Johann Muos

undt Martin Schmidt , einha .lt Jrer schriftlich erlangten undt usgefüehrten

Gandtrechten an sich Ziechen undt uf selbigem guot stehende Creditoren bezalen

undt hierüber die Confirmation eines ersamen Raths der Statt Zug . . . mit in¬

serierten claren teütschen Worten die usstehende Kauffsumma undt Zahlungen umb

besagten Leewemhoff sambt der Zuogehördt über sich nemmen undt bezahlen wür-

dendt , dass als dann wir , als die Oberkheit sy in deren loco undt by denen

Rechten undt gerechtigkheitten , als wie obige Muos und Schmidt solches einge¬

habt undt besessen , darinnen die gesagten unsere ietzmalen sindt undt handt,
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schützen undt schirmen wollen.

Den l. a octobris 1591 usbringen undt wenig Jahr harnach irer Frau Muotter

selig [Maria Ursula Zollikofer ] Leibfahl mit 25 Cronen bezahlen müessen , dass

also das guot an die von Roll erblich gefallen undt in 29 Jahr rühewig beses¬

sen haben , Gestalten dann hernach gedachte von Roll uf erlangte Confirmation,

Sigil undt brieff , auch das gemeine Werckh zu Cham [Schloss st . Andreas ] im

Stättle [ und Löbemhof ] erkauf ft undt bezahlt haben , undt Crafft selbiges Zu

allen gemeinen Werckhen underwürfflieh gemacht undt angehalten worden . Jst

darauff nit weniger Stephan Zürcher ein gemein Mann undt Jnwohner im Stettlin

zu Cham von der pretentierten Zugsgerechtigkheit sub dato den 13 aprilis 1603

von herm Statthaltern [Jakob ] Schellen selig erkhauften 12 Thauwen grosser

Riedtmatten vor Ammann, Statthalter undt Rath [von Stadt und Amt] zu Zug . . .

mit Recht abgewysen worden , Jn massen dann vil andere rechtsmessige behelff

die in disserm schreiben zu lang sein wurden , zu inseriern wehren.

Demnach aber solches alles über die insgemein undt absonderlich gehabte gäntz-

liche Zuversicht bey Euch . . . nichts verfangen noch erspriesslich sein mögen,

sonder noch darzu vil mehr belieben lassen gegen besagten von Roll , alls wann

sy nicht in guotem Gericht undt Rechten habhafft gnuogsamb gesessen wider

gwonliche Eydtgnossische brauch undt Recht , mit arresten verfahren , solche

ungewohnte undt befrämbte neüwerungen anzefangen , auch über desses alles mehr-

bemelten von Roll , er erst an ietzo mit deme , darzu doch Jr . . . die anfänger

undt recht richtschnuor gewesst seindt unfreindtlich zu beschuldigen.

So khennen wir unserstheils nicht ermessen , weil Status causae angedeütermas-

sen beschaffen undt by Eüch . . . weder insgesambt noch absonderlich freindt-

Eydtgnossisch Jntercessio erspriesslich sein will , offtgedachte unsere von

Roll von deme üwerseits angefangnen undt vorgewysnen weeg und mittel über so

lang getragen gedult verners abzuleiten , da wir doch vil lieber gesehen undt

von grundt unsers hertzens hetten wünschen mögen , disere unvermydenliche undt

weit ussehendte sehr Costbare Consequenzen vermitten bliben thetten , gestal¬

ten an Eüch . . . unser nochmaliges freindt - Eydtgnossisches undt höchstes bitten,

dis gantze geschäfft mit seinen ervorderliehen umbständten wol considerierlich

zu behertzigen , die Eüwerigen (hindangesetzt , ires mit bementlung der ewigen

Zuggerechtigkheit gesuochten privats interesse ) zu gnuogsamer abstattung recht-

messiger Rollischer pretension oder restitutionis in integrum sambt Zins undt

Costens noch vor Martini Zu verhüetung so grosser ungelegenheiten würckhlich

anzuhalten oder sonsten freindtliche Mittel zu Vergleichung des gescheffts,

zu abschneidung grosser weitleüffigkheitten , dermalen einest zu end bracht
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werden möchte , wie wir dann die unsserigen in selbigem fahl auch hierzuo hal¬

ten undt verleiten wollen . "

1 ) In den gedruckten EA ist davon nichts vermerkt.
2) Wie es scheint , hatte Beat II . Zurlauben auch damals noch wegen des Löbern-

hofes zu Cham Forderungen an die von Roll geltend zu machen.

Kopie - AH 8 , 246 - 249 - Blatt 246 und 249 r  leer
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